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L~ Beantwortung einer Anfrage der Abg.P e t s c h n i k und Genossen, 

betreffend Entschädigung für beschädigte Privathäuserund private Einriohtungs­

gegenstände'durch die Besatzungsmächte, teilt Bundeskanzler Dr.Ing.F i g 1 

mit: 

"Die :Bundesregierung war stets bemüht; eine gleiohmässige Behandlung 

der Leistungspflichtigen in allen Besatzungszonen sicherzustellen und ist im Hi~.­

blick auf den Beschluss des Alliierten Rates vom 2l.Februar 195', womit jeder 

Besatzungsmacht (mit Ausnahme der Streitkräfte der Vereinigten Staaten) ein 

gleichhoher Betrag von 140 Millionen Schilling zugebilligt wurde, sowohl an das 

französische als auch sowj etische Hochkommissariat nd t dem Ersuchen h~rang(}tre .. 

ten, zu gestatten, dass die vom Bundesministerium für Finanzen schon im Jahre'" 

1947 erlassenen Entschädigungsrichtlinien in ihren Zonen voll und ganz angewen­

det werdeno Die Antwort dieser bei den Elemente steht nooh aus. 

Was die Frage der Höhe der gewährten Entschädigungen betrifft,s~ musa 

auf folgendes aufmerksam gemacht werden: 

In diesem Jahre ist an Besatzungskostenbeiträgen mit einem Maximal­

~ufkommen von 350 Mil~ionen Schilling zu rechnen. Diesen Eingängen stehen aber 

nach dem erwähnten Beschluss des Alliierten Rates vom 21.Februar d.J. nicht nur 

Ausgaben von 3 mal 140 Millionen Schilling = 420 Millionen SChilling gegenüber, 

sondern es hat auoh noch eine Nachzahlung von oa. 150 Millionen' Schilling zu 

erfolgen, so dass also mit einer Gesamtausgabe von 570 Millionen Schilling zu 

rechnen ist. Dies bedeutet eine Mehrausgabe von 220 Millionen Schilling, die 

aus anderen Mehreingängen gedeckt werden musso Eine Erhöhung der Entschädigune 

würde daher nicht nur zur Forderung de~ Besatzungsmächte auf Erhöhung das im 

Februar beschlossenen Ausgabenhöchstbetrages, sondern auch zur Erhöhung der 

Besatzungskostenbeiträge führen", 

Das Bundesministerium für Finanzen bereitet ein Gesetz zur Durch­

führung der im Jahre 1947 mit der amel1ikanischen Besatzungsmacht abgeschlosscr.r. 

Ubereinkommen vor, das ~ auch die Vergütungs- und Entschädigungssätze regeln soll" 

Die Bundes rsgi erung "wird alles versuchen,um dieser Regelung auch in "deh übrigen 

Besatzungszonen Geltung zu verschaffen und auf diesem Wege die verschiedene 

Behandlung der Leistungspflichtigen in den Besatzungszonen zu beheben .. tl 
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